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Zeit überall kleinen eigenen Wirtschaften und der Vorsteherschaft über

seine früheren Dorfinsassen belassen worden ist.

S m urden von smrd, Gestank, Kot, ist eine in allen Slavenländern

übliche Bezeichnung für die eigentlichen Bauern. Sie werden in Sachsen
1040 als aldiones smurdi, also als im Besitz belassene Bauern bezeichnet.

Smordthufen sind häufig erwähnt, noch 1576 sagt eine Urkunde: Smordt-
hufen, worauf die Pauren wohnen. Die obengedachte Urkunde yon 1181
schreibt vor, dass die Smurden nicht mehr zu Gericht kommen sollen,

sondern wenn sie nicht gerufen werden, besser zu Hause bleiben.
Die Lazzen stimmen anscheinend mit den bis zur neuesten Zeit in

der Lausitz weit verbreiteten Lassiten überein. Diese sind gutshörige Bauern,
die ihre bäuerlichen oder kleinere Stellen gegen Zins, aber nicht erblich

haben, so dass sie ihnen auch entzogen werden können.
Die Heyen sind Leibeigene. Der Ausdruck scheint aus Westfalen

übertragen. Es wird von Slavisten in Abrede gestellt, dass die Slaven

ursprünglich Leibeigenschaft gekannt hätten und angegeben, dass sich
wenigstens jeder in Knechtschaft Verfallene in gewisser Zeit habe frei¬
kaufen können. Änderungen gegen dieses Recht könnten zwar durch die
stattgehabte deutsche Eroberung erklärlich scheinen. Indess verdient

Beachtung, dass die allerdings gefälschten und erst dem 11. Jahrhundert
angehörigen angeblichen Urkunden Ottos I. von 965 und Johanns XIII. von
968 von der Zehntpflicht einer rätselhaften Einnahme sprechen, quod Teu¬
tonici dicunt ouarcapunga et talunga familiarum, worin bei der ausdrück¬

lichen Bedeutung von familia ein solcher Loskauf liegen könnte.
Wie dem aber auch sei, diese Klassifizierung der Bauernschaften in den

Ebenen zeigt, dass deutsche Anschauungen hier gar keinen Platz gegriffen
haben, sondern dass sich die volkstümlichen Gedanken der Hauskom¬
munionen in überraschender Weise in den persönlichen Verhältnissen der
Landbevölkerung erhalten haben, obwohl die Beziehungen zu ihren Gütern

nach der deutschen Hufenverfassung umgestaltet wurden.
Diese Erinnerung ist um so bedeutsamer, als sie in ältere und ur¬

sprünglichere Verhältnisse zurückgeht, als irgend eine andere bekannte.
Es ist möglich, dass die festen Ansiedelungen in Böhmen früher bestanden,
als an der Saale. Nach Kroatien und Montenegro aber, wo der Urtypus

der slavischen Hauskommunion hergenommen wird, wurden die Slaven
erst 630 vom oströmischen Kaiser Heraclius berufen und setzten sich um

650 auf altes römisches Kulturland fest, welches auch, nach der Ver¬
schiedenartigkeit ihrer dortigen Anlagen zu schliessen, nicht ganz ohne

Einfluss auf dieselben geblieben ist. —
Blicken wir auf das Ergebnis unserer Betrachtungen zurück, so ist

wohl überzeugend, dass wir uns in den Saalegegenden an einem für die

deutsche Landeskunde überaus bedeutsamen Punkte befinden. Es ist hier


